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Vorwort

Der Sport und das Europäische Beihilferecht scheinen für einander bestimmt: 
Einerseits wird der Sportsektor traditionell intensiv durch den Staat gefördert, an-
dererseits hat er sich zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt, in wel-
chem viele Sportsubjekte, aber auch sonstige sportbezogene Einheiten wirtschaft-
liche Tätigkeiten ausüben und Unternehmen darstellen. Diese beiden Aspekte im 
Verbund bilden den idealen „Nährboden“ für beihilferechtliche Fragestellungen. 
In Anbetracht dessen vermag es zu überraschen, dass die Schnittstelle „Sport und 
Beihilferecht“ bisher sowohl in der Entscheidungspraxis als auch in der rechtswis-
senschaftlichen Analyse nur überschaubare Aufmerksamkeit erlangt hat. Dem soll 
dieses Buch Abhilfe schaffen. 

Grundlage dieses Buches ist meine an der Karl-Franzens-Universität Graz im 
März 2020 approbierte Dissertation zum Thema „Das Europäische Beihilferecht 
im Bereich des Sports – Rechtsfragen der staatlichen Finanzierung im Sportsek-
tor“. Judikatur und Literatur wurden für die Drucklegung geringfügig ergänzt und 
befinden sich am Stand 1.6.2020. Die Anregungen der Gutachter wurden umfas-
send und kritisch gewürdigt, mögen diese letztlich auch nicht vollumfänglich im 
gegenständlichen Buch Berücksichtigung gefunden haben. Für die Aufnahme mei-
ner „österreichischen“ Dissertation in die deutsche Schriftenreihe „Beiträge zum 
Sportrecht“ möchte ich den Herausgebern der Schriftenreihe herzlich danken. Der 
österreichische Ursprung der Dissertation vermag auch den vereinzelt erfolgenden 
Rekurs auf die österreichische Rechtslage erklären; der deutsche Leser bzw. die 
deutsche Leserin möge hier mit dem Autor Nachsicht üben. Der weit überwiegende 
Teil der Analyse ist aber freilich unionsrechtlicher Prägung und von allgemeiner 
binnenmarktlicher Bedeutung.

Wenn auch an dieser Stelle nicht allen Personen gedankt werden kann, die das 
Fortkommen meiner Dissertation bzw. des gegenständlichen Buches gefördert 
haben, gilt es einige doch ausdrücklich hervorzuheben. Besonderer Dank gebührt 
meinem akademischen Lehrer Herrn Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger, MJur (Oxford),  
dessen stete Diskussionsbereitschaft und Denkanstöße zum Entstehen der Disser-
tation wesentlich beigetragen haben. Das Wissen, am Institut stets bei ihm „vor-
beikommen“ zu dürfen und mit Fragen nicht zur Last zu fallen, sondern vielmehr 
willkommen zu sein, hat während des gesamten Dissertationsprozesses ein Gefühl 
der wissenschaftlichen Sicherheit vermittelt. Ihm und dem Zweitgutachter Herrn 
Univ.-Prof. Dr. Stefan Storr sei ferner herzlich für die ausgesprochen zügige Er-
stellung der Dissertationsgutachten gedankt.



6 Vorwort 

Meinem langjährigen Chef Herrn Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser gebührt herz-
licher Dank dafür, mir stets ausreichend (Arbeits-)Zeit für die Erstellung der Dis-
sertation eingeräumt zu haben. Dass er dies nicht als lästige Vorgesetztenpflicht 
empfunden hat, sondern ihm mein Dissertationsfortschritt ein besonderes Anlie-
gen war, war deutlich zu spüren. Auch Frau Univ.-Prof. Dr. Iris Eisenberger, M.Sc. 
(LSE) möchte ich herzlich danken, mich – während der kurzen Zeit, in der ich in 
ihrem Team arbeiten durfte – zur raschen Publikation der Dissertation angeleitet 
und animiert zu haben. Meinen Kolleginnen und Kollegen am Institut für Öffentli-
ches Recht der Karl-Franzens-Universität Graz möchte ich für die sehr angenehme 
und freundschaftliche Arbeitsatmosphäre danken, die mich stets gerne am Institut 
hat arbeiten lassen. Auch dem Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb 
in München gebührt Dank für die mir eingeräumte Möglichkeit, als Gastforscher 
die umfassenden Ressourcen des Instituts genutzt haben zu dürfen, wodurch der 
Fortschritt der Dissertation wesentlich vorangetrieben werden konnte.

Schließlich gilt mein herausragender Dank meiner Familie, vermögen auch die 
nachfolgenden Zeilen dies lediglich ansatzweise auszudrücken. Meinen Eltern, die 
mich stets und vollumfänglich unterstützt und mir den „Luxus“ einer Dissertation 
erst ermöglicht haben. Meinem Bruder Florian, der im Rahmen zahlreicher bei-
hilferechtlicher Diskussionen meinen Blick für die Praxis geschärft hat. Und last, 
but certainly not least Dir, Lisa. Du hast mir – obgleich der häufigen räumlichen 
Trennung – stets ein Gefühl des Wohlbefindens und der Geborgenheit vermittelt. 
Dass Du – als Medizinerin „fachfremd“ – in den letzten Jahren zahlreiche, wohl 
überschaubar spannende beihilferechtliche Monologe über Dich ergehen hast las-
sen (und dennoch gerne mit mir Essen gegangen bist), war mehr als sportlich. All 
das hat mir sehr geholfen. Euch sei dieses Buch gewidmet!

Wien, im September 2020 Lukas Reiter
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A. Einleitung, Aufbau und Gang der Untersuchung

I. Einleitung

Gegenstand dieses Buches ist die Erörterung beihilferechtlicher Fragestellungen 
im Bereich des Sports. Der Sportsektor zeichnet sich durch diverse Besonderhei-
ten aus, wobei aus beihilferechtlicher Sicht die umfassende – und in weiten Teilen 
Europas vorherrschende1  – staatliche Finanzierungsweise des Sports besonders 
hervorzuheben ist. Auch in Österreich fördern sowohl der Bund als auch die Län-
der den Sport.2 Mit dieser staatlichen Förderpraxis gehen – weil in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Dimension des Sports vielfach wirtschaftliche Tätigkeiten unter-
stützt werden  – zahlreiche beihilferechtliche Fragestellungen einher, welche in 
diesem Buch analysiert werden. Die Fragen reichen vom Anwendungsbereich des 
Beihilferechts im Sport über die Berücksichtigung der Besonderheiten des Sports 
in der beihilferechtlichen Beurteilung bis hin zu Vereinbarkeitsfragen tatbestands-
mäßiger Beihilfen im Sport. Der sportbezogene Schwerpunkt der Arbeit bedingt 
freilich eine besondere Fokussierung auf die sportspezifischen Besonderheiten und 
Fragestellungen, die sich im beihilferechtlichen Kontext ergeben. 

In Anbetracht der staatlichen Förderpraxis im Sport vermag es durchaus zu 
überraschen, warum der Themenkomplex „Sport und Beihilferecht“ bisher sowohl 
in der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung,3 als auch in der Entschei-
dungspraxis4 lediglich überschaubare Aufmerksamkeit erlangt hat. Im Unions-

 1 Vgl. KOM, Mitteilung über die Entwicklung der Europäischen Dimension des Sports 
vom 18.1.2011, KOM(2011) 12 endg. 10 (i. d. F. zitiert als: „KOM, Mitteilung Dimension des 
Sports“); Jeck / Langner, Die Europäische Dimension des Sports, cepStudie (2010) 10, 22 f., 
https://www.cep.eu/Studien/Sport/cepStudie_Die_Europaeische_Dimension_des_Sports.pdf 
[zuletzt abgerufen am 1.6.2020]). Zur Sportförderung in Deutschland vgl. Fritzweiler, Sport 
und Verfassung, in: Fritzweiler / Pfister / Summerer (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht3 (2014) 
1. Rz. 57 ff.
 2 Vgl. Cede, Sportförderung, in: Pürgy (Hrsg.), Das Recht der Länder II/1 (2012) 905 (906).
 3 Ausnahmen bilden hierbei (im deutschsprachigen Schrifttum) die auf die staatliche Fi-
nanzierung von Sportinfrastrukturen fokussierenden Monographien von Hansen-Kohlmorgen, 
Staatliche Förderung von Sportinfrastruktur (2007); Jakob, Die staatliche Finanzierung und 
Förderung von Fußballstadien am Maßstab des EG-Beihilfenrechts (2010) sowie von Kreuzer, 
Die öffentliche Förderung von Fußballstadien (2011). Die überhaupt erste sportspezifisch-bei-
hilferechtliche Erörterung im deutschsprachigen Schrifttum ist soweit ersichtlich der Aufsatz 
von Koenig / Kühling, EG-Beihilferecht, private Sportunternehmen und öffentliche Förderung 
von Sportinfrastrukturen, SpuRt 2002, 53 und in Österreich die Abhandlung von Depypere /  
Orssich Slavetich, Europäisches Beihilfenrecht, in: WiR (Hrsg.), Sport und Recht (2006) 153.
 4 So jedenfalls hinsichtlich des Kernbereichs des Sports. Vgl. zu einem Überblick über die 
sportspezifische Entscheidungspraxis später unter D. II. 1 und D. III. 1. Kornbeck, State Aid 
and Access to Sport – Lessons for VAT Law? EStAL 2019, 138 (140) vermag jedoch 282 (!) 

https://www.cep.eu/Studien/Sport/cepStudie_Die_Europaeische_Dimension_des_Sports.pdf
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recht waren es insb. die Grundfreiheiten, im Kontext derer erstmals sportbezogene 
Fragestellungen erörtert wurden,5 wobei spätestens seit der Leitentscheidung des 
EuGH in der Rs. Bosman6 kein Zweifel mehr besteht, dass auch der Sport die euro-
parechtlichen „Spielregeln“ einzuhalten hat. An dieser Praxis waren und sind auch 
die europarechtlichen Querschnittsbeurteilungen des Sportsektors im Schrifttum 
orientiert, welchen beihilferechtliche Erwägungen vielfach fremd waren bzw. im-
mer noch sind.7 In der jüngeren Lit. zeichnet sich jedoch – insb. im Gefolge der 
intensivierten sportbezogenen Entscheidungspraxis der KOM – eine erhöhte bei-
hilferechtliche Sensibilität für den Bereich des Sports ab.8

Schließlich ist aber auch das Fehlen9 beihilferechtlicher Jud. des EuGH zum 
Sport absehbar, ist doch aktuell ein Verfahren zur steuerlichen Sonderbehandlung 
bestimmter spanischer Fußballclubs beim Gerichtshof anhängig.10 Das EuG hat in 
jüngerer Zeit mehrfach sportbezogene beihilferechtliche Fälle entschieden.11 Darü-
ber hinaus gilt es im beihilferechtlichen Kontext stets zu berücksichtigen, dass die 
KOM ihre Beihilfekontrollkompetenz i. A. offensiv in Anspruch nimmt und dem 
Beihilferecht in immer mehr Bereichen nationaler Politik Relevanz verschafft.12 
Diese thematische Aktualität der Schnittstelle Sport und Beihilferecht macht das 

beihilferechtliche Kommissionsentscheidungen im Sport – allerdings auch insb. unter Berück-
sichtigung von Entscheidungen zum Freizeit- und Tourismussektor – zu identifizieren.
 5 Vgl. EuGH 12.12.1974, C-36/74, Walrave und Koch. 
 6 EuGH 15.12.1995, C-415/93, Bosman.
 7 Vgl. beispielhaft etwa Haas / Martens, Sportrecht – Einführung in die Praxis (2011) 238 ff., 
wo der Sportfinanzierung durch die öffentliche Hand zwar ein eigenes Unterkapitel gewidmet 
wird, das Beihilferecht aber überhaupt keine Erwähnung findet. Vgl. auch etwa Streinz, Die 
Auswirkungen des EG-Rechts auf den Sport, SpuRt 1998, 1, 45, 89 (insb. 95 ff.), der auf diverse 
mögliche Spannungsfelder mit dem Unionsrecht (bzw. damals noch Gemeinschaftsrecht) hin-
weist (etwa bis hin zu „Tiere im Sport“), nicht aber auf das Beihilferecht. Auch in spezifisch 
unions- bzw. wettbewerbsrechtlichen Abhandlungen fehlt häufig ein Verweis auf mögliche bei-
hilferechtliche Implikationen; vgl. etwa Schwarze / Hetzel, Der Sport im Lichte des europäischen 
Wettbewerbsrechts, EuR 2005, 581.
 8 Vgl. etwa das Beihilferecht zu den aktuellen Rechtsfragen im Sportrecht zählend Nolte /  
Summerer, Konzept und Plädoyer für eine Fachanwaltschaft im Sportrecht, SpuRt 2017, 238 
(240). In jüngeren sportrechtlichen Werken findet das Beihilferecht zumindest Erwähnung. Vgl. 
etwa Summerer, Sport und Europarecht, in: Fritzweiler / Pfister / Summerer (Hrsg.), Praxishand-
buch Sportrecht3 (2014) 7. Für einen breiten Überblick insb. auch zur sportspezifischen KOM-
Praxis im Beihilferecht vgl. García / Vermeersch / Weatherill, A new horizon in European sports 
law: the application of the EU state aid rules meets the specific nature of sport, ECJ 2017, 28; 
Cattaneo, State aid and sport, in: Anderson / Parrish / García (Hrsg.), Research Handbook on 
EU Sports Law and Policy (2018) 197. I. A. sind die bis dato existierenden wissenschaftlichen 
Beiträge eng (und i. d. R. sehr praxisorientiert) auf die bestehenden Beihilfeentscheidungen der 
KOM fokussiert.
 9 Vgl. aber noch FN. 210.
 10 Das Verfahren läuft unter der Geschäftszahl C-362/19 P, Fútbol Club Barcelona.
 11 Vgl. jüngst nur etwa EuG 12.3.2020, T-732/16, Valencia Club de Fútbol; 12.3.2020, 
T-901/16, Elche Club de Fútbol; 26.2.2019, T-679/16, Athletic Club; 26.2.2019, T-865/16, 
Fútbol Club Barcelona; 20.3.2019, T-766/16, Hércules Club de Fútbol; 22.5.2019, T-791/16, 
Real Madrid.
 12 Zur Kritik am Ansatz in der Lit. vgl. später C. II.
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Thema auch gerade für die rechtswissenschaftliche Untersuchung besonders at-
traktiv, indiziert sie doch einen sich in Entwicklung befindenden Teilbereich des 
(europäischen) Sportrechts. Dem Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit ent-
sprechend, wird aber freilich nicht nur die bereits existierende beihilferechtliche 
Entscheidungspraxis zum Sport unreflektiert wiedergegeben, vielmehr wird der 
Versuch unternommen, die Dimension, die dem Beihilferecht im Sportsektor zu-
kommen kann, darzustellen und entsprechende beihilferechtliche Bewertungen 
vorzunehmen. Zentraler Beurteilungsmaßstab sind dabei jeweils die sportspezi-
fischen Besonderheiten, die sich – wie noch gezeigt wird – im beihilferechtlichen 
Kontext in unterschiedlicher Weise äußern können. Weil ein beihilferechtliches 
Problemverständnis vielfach noch zu fehlen scheint,13 soll dieses Buch auch einen 
Beitrag zur Herausbildung eines solchen leisten. 

Schließlich möchte der Autor ausdrücklich betonen, sich der umfassenden Gleich-
stellung der Geschlechter verpflichtet zu fühlen. Nichtsdestotrotz wird in diesem 
Buch von einer geschlechterspezifischen Formulierung Abstand genommen. Da-
mit soll aber keineswegs das umfassende Bekenntnis zur Gleichstellung von Män-
nern und Frauen in Zweifel gezogen werden, vielmehr liegt dieser Entscheidung 
schlicht die Erwägung der besseren Lesbarkeit der Arbeit aufgrund der Vereinfa-
chung der Formulierung zugrunde. Alle Ausführungen in diesem Buch – mag auch  
i. E. etwa nur vom „Sportler“ gesprochen werden – beziehen sich aber selbstver-
ständlich auf beide Geschlechter – also auch die „Sportlerin“ gleichermaßen.

Der Zeitraum zwischen der Fertigstellung der Dissertation und der Manuskript-
legung dieses Werkes war nachhaltig von der   COVID-19-Pandemie geprägt. 
  COVID-19 hat das uns bekannte Leben grundlegend auf den Kopf gestellt. Staat-
liche Hilfsprogramme zur Stützung der Wirtschaft wurden in einem Ausmaß 
implementiert, das bis vor kurzem völlig undenkbar schien. Auch der Sport war 
und ist ein besonders von der Krise betroffener Wirtschaftszweig. Sportgroßereig-
nisse  – etwa die Olympischen Sommerspiele oder die Fußball Europameister-
schaft – wurden um ein Jahr verschoben und waren auch Sportsubjekte – ebenso 
wie eine Vielzahl sonstiger Unternehmen – Empfänger staatlicher (Hilfs-)Leistun-
gen. Auch wenn sich i. Z. m.   COVID-19 bzw. den im Zuge dessen implementierten 
Staatshilfen zahlreiche beihilferechtliche Fragen stellen, behält der in diesem Buch 
verfolgte beihilferechtliche Ansatz im Sportsektor seine ungebrochene Gültig-
keit. Insb. das Herzstück des Buches – die Erwägungen zum Beihilfetatbestand, 
m. a. W. die Frage, wann überhaupt eine Beihilfe im Sportsektor vorliegt – ist in 
Krisenzeiten ebenso relevant wie in Zeiten der wirtschaftlichen Prosperität. Wo 
sich die Krise vom Normalzustand im beihilferechtlichen Kontext aber wesentlich 

 13 Das gerade auch mit Blick auf die Aussagen vieler politischer Entscheidungsträger sowie 
Sportfunktionäre, die eine staatliche Finanzierung sportlicher Tätigkeiten für selbstverständlich 
erachten. Siehe sogleich die Nachweise in FN. 18 f. sowie auch etwa Martin-Ehlers, Staatliche 
Beihilfen im Profifußball, npoR 2014, 209 (214); van Rompuy / van Maren, EU Control of State 
Aid to Professional Sport: Why Now? in: Duval / van Rompuy (Hrsg.), The Legacy of Bosman 
(2016) 153 (177).




